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Kurzmeldungen

Neues zur Rentenversiche-
rungspflicht von Syndikus -
anwälten 

Mitte Dezember hat die Deutsche Rentenversi-
cherung (DRV) eine Stellungnahme dazu veröf-
fentlicht, was zukünftig für die Renten ver-
sicherungspflicht von Syndici gelten soll. Das
Bundessozial gericht hatte entschieden, dass Syn-
dici generell nicht von der gesetzlichen Renten-
versicherungspflicht befreit werden können.
Lange war unklar, was das für nicht befreite Syn-
dici bedeutet, die in das Versorgungswerk für
Rechtsanwältinnen und Rechts anwälte Beiträge
einbezahlt haben, nicht aber an die DRV. Die Be-
fürchtung, dass es zu umfangreichen Beitrags-
nachforderun gen der DRV kommen würde, be-
stätigte sich nicht. Allerdings ist die DRV nur
bereit, auf Nachforderungen zu verzichten, wenn
die Betroffenen (rückwirkend) zum 1. Januar 2015
zur DRV umgemeldet werden. Nur wer einen Be-
freiungsbescheid aufweist, der für die aktuelle Tä-
tigkeit erlassen bzw. bestätigt wurde oder wer
Jahr gang 1956 und älter ist, genießt Bestands-
schutz. Nach allgemei nen Vertrauensschutz-
erwägungen hätte aber nach hier vertretener Auf-
fassung einer deutlich größeren Gruppe Be-
standsschutz zuer kannt werden müssen. Für
viele Betroffene empfiehlt sich daher ein Antrag
auf Feststellung der Fortgeltung eines Altbe-
scheids. Alle rechtsanwaltlich tätigen Betroffenen
sollten vorsorglich einen neuen Befreiungsantrag
stellen, damit eine etwaige Korrektur rück wirkend
zum 1. Januar 2015 erfolgen kann, sobald die be-

reits vom Bundesjustizministerium angekündigte
Gesetzesänderung kommt. 

Dr. Franziska von Kummer, M.C.L., Rechtsanwältin 
und Fachanwältin für Arbeitsrecht, Dipl.-Kffr., 
Dipl.-Vw., BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH, Berlin 

„Bürokratischer Irrsinn in 
Absurdistan“ 

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat die Bun-
desregierung neue Regelungen zum Arbeits-
schutz auf den Weg gebracht. Die geplante Re-
form sieht unter anderem zwingend Fenster für
Pausen  und Bereitschaftsräume vor. Aber auch
abschließbare Spinde für alle Mitarbeiter, und
zwar unabhängig von ihrer Tätig keit, sowie eine
Verantwortung des Arbeitgebers für die Ausge-
 staltung von Telearbeitsplätzen im häuslichen Be-
reich könnten zukünftig Pflicht sein. All dies stellt
Arbeitgeber vor massive büro kratische sowie bau-
liche Probleme und überfordert insbesondere
kleine und mittelständige Unternehmen. Nach-
dem die neuen Regelungen von Arbeitgeberprä-
sident Ingo Kramer als „Büro kratischer Irrsinn in
Absurdistan“ massiv kritisiert worden sind und
selbst CSU -Chef Horst Seehofer von einem „di-
cken Fehler“ gesprochen hat, zeigt sich Bundes-
arbeitsministerin Andrea Nahles gesprächsbereit.
Zwar will sie die geplanten Änderungen unverän-
 dert beschließen, bietet aber an, direkt im An-
schluss für Gespräche über eine gemeinsame Än-
derungsverordnung bereitzustehen. Das gibt der
Praxis jedoch Steine statt Brot. Denn in diesem
Fall wären die neuen Änderungen zunächst ein-
mal in Kraft. Arbeitneh mer und Betriebsräte könn-
ten also Ansprüche anmelden und auch die Buß-
geldvorschriften würden bei Verstoß gegen die
Neurege lungen zur Anwendung gelangen. Ob
und wie schnell eine noch malige Änderung Ab-
hilfe schaffen würde, ist mehr als fraglich. Wir wer-
den Sie weiter informieren. 
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Sebastian Bölinger, Rechtsanwalt, 
BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
München 

Hinweis: Nach Redaktionsschluss haben die 
Medien darüber berichtet, dass die erwähnten Re-
gelungen gestoppt worden seien. Auf Nachfrage
der Redaktion hat das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales mitgeteilt, dass im Koalitions-
ausschuss vereinbart worden sei, dass dazu 
innerhalb der Koalition weitere Gespräche statt-
finden würden. Andere offizielle oder inoffizielle
Vereinbarungen seien dem Ministerium nicht be-
kannt. Die weitere Entwicklung war zum Zeitfen-
ster der Veröffentlichung dieser Publikation 
(26. Februar 2015) offen.

BAG verbietet Urlaubskürzung
nach Wechsel in Teilzeit 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in einer ak-
tuellen Entschei dung vom 10. Februar 2015 der
bisher praktizierten Kürzung von Resturlaub bei
Wechsel in Teilzeit unter Reduzierung der Wo-
chen arbeitstage eine Absage erteilt (9 AZR
53/14). Es ist damit einem Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofs vom 13. Juni 2013 gefolgt
(C- 415/12). Die Entscheidung des BAG hat er-
hebliche praktische Auswirkungen. Arbeitgeber
müssen sich darauf einstellen, dass in Teilzeit ge-
wechselte oder nach Elternzeit wiederkehrende Mit-
arbeiter bis zum Verbrauch des Resturlaubs über
erhebliche Zeiträume nicht zur Verfügung stehen.
Arbeitgeber sollten daher folgende Empfehlungen
beherzigen: Sie sollten auf den Verbrauch des
Resturlaubs vor einem Wechsel in Teilzeit hinwir-
ken. Soweit Urlaub zum Jahreswechsel verfällt,
sollte der Jahreswechsel auch als Zeitpunkt für den
Wechsel von Voll- in Teilzeit genutzt werden. Soll 
die Arbeitszeit reduziert werden, ist im Hinblick auf
Urlaubs ansprüche des Arbeitnehmers für den 
Arbeitgeber das günstigere Modell, die Zahl der 
Arbeitstage pro Woche beizubehalten und nur die
tägliche Arbeitszeit zu verkürzen. 

Anne Praß, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeits-
recht, BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH, München 

Rechtsprechung

EuGH: Adipositas („Fettleibig-
keit“) kann Behinderung im
Sinne des AGG sein  

Europäischer Gerichtshof vom 18. Dezember
2014 – C-354/13

Sachverhalt: Ein Arbeitnehmer war über 15
Jahre als Tages vater bei einer dänischen Kom-
mune beschäftigt. Während seiner gesamten
 Beschäftigungszeit war er „adipös“ im Sinne der
Defi nition der Weltgesundheitsorganisation. Hier-
nach spricht man von Adipositas bei einem Body-
 Mass -Index von über 30. Er unternahm Versuche,
Gewicht zu verlieren, die auch finanziell von sei-
nem Arbeitgeber unterstützt wurden. Allerdings
nahm der Mitarbeiter immer wieder zu. Er wurde
2010 vor dem Hintergrund eines Rück gangs der
zu betreuenden Kinderzahl entlassen – als einzi-
ger der Tagesbetreuer. Aus welchen Gründen ge-
rade ihm gekündigt wurde, blieb aber unklar. Vor
Ausspruch der Kündigung fand ein Gespräch
statt, bei dem die Fettleibigkeit zur Sprache kam.
Im Prozess streitig blieb aber, ob die Fettleibigkeit
als Grund für die Entlassung genannt wurde. Das
dänische Gericht, das über den Kündigungs-
schutzprozess zu entscheiden hatte, legte den
Sach verhalt dem EuGH vor, um zu klären, ob das
Unionsrecht ein eigen ständiges Verbot der Dis-
kriminierung wegen Adipositas enthält. Außerdem
stellte es die Frage, ob die Adipositas eine Behin-
derung sein kann. 

Die Entscheidung: Der EuGH entschied, dass
es kein allgemeines Verbot der Diskriminierung
wegen Adipositas im Unionsrecht gibt. Sie kann
aber eine „Behinderung“ im Sinne der Richtlinie
für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in
Beschäftigung und Beruf darstellen, wenn sie für
den Arbeitnehmer eine Einschränkung mit sich
bringt, die u. a. auf physische, geistige oder psy-
chische Beeinträchtigungen von Dauer zurückzu-
führen ist. 

Konsequenzen für die Praxis: Nach diesem Ur-
teil kann die Adi positas eines Arbeitnehmers eine 
Behinderung im Sinne des All gemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) darstellen. Folge ist,
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dass Schadensersatz - und Entschädigungsan-
sprüche bei einem Verstoß gegen das Benachtei-
ligungsverbot drohen. Eine „Behinderung“ liegt
nach dem Urteil des EuGH aber nur dann vor,
wenn der Arbeitnehmer an der vollen und wirksa-
men Teilhabe am Berufsleben gehindert ist. Das
ist beispielsweise dann der Fall, wenn dem Be-
troffenen aufgrund eingeschränkter Mobilität die
Verrichtung seiner Arbeit erschwert ist oder das
Auftreten von Krankheitsbildern ihn bei der Aus-
übung seiner beruflichen Tätig keit beeinträchtigt.
Unerheblich ist jedoch, ob der Betroffene zum Auf-
treten seiner „Behinderung“ selbst beigetragen hat. 

Praxistipp: Nicht jeder übergewichtige Mitarbei-
ter kann sich auf das Diskriminierungsverbot be-
rufen. Das ist allenfalls dann möglich, wenn die
Fettleibigkeit den Grad einer Behinderung erreicht
hat. Das Diskriminierungsverbot ist dabei nicht
nur bei dem Ausspruch einer Kündigung, sondern
beispielsweise auch bei der Ablehnung eines Be-
werbers oder einer unterlassenen Beför derung
aufgrund von Fettleibigkeit zu beachten. Die Fol-
gen des Urteils wirken sich insbesondere dann
aus, wenn Indizien für eine Diskriminierung
wegen Adipositas vorliegen. Denn dann muss der
Arbeitgeber beweisen, dass die Fettleibigkeit des
Arbeitnehmers nicht der Anlass für eine diesen
benachteiligende Entscheidung war. 

Lisa Kimmig, Rechtsanwältin, BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München 

BAG: Nach Betriebszugehörig-
keit gestaffelte gesetzliche
Kündigungsfristen sind nicht
diskriminierend 

Bundesarbeitsgericht vom 18. September 2014 – 
6 AZR 639/13 

Sachverhalt: Einer zum Zeitpunkt des Arbeitsan-
tritts 25- jährigen Mitarbeiterin wurde nach gut drei
Jahren Betriebszugehörigkeit unter Einhaltung
der gesetzlichen Frist gekündigt. Sie klagte dage-
gen und rügte u. a. die Verletzung der europäi-
schen Antidis kriminierungsrichtlinie, weil aus ihrer
Sicht die nach deutschem Recht vorgesehene
Staffelung der Kündigungsfristen nach der Be-

triebszugehörigkeit eine verbotene Altersdiskrimi-
nierung dar stelle. Nach ihrer Auffassung könnten
jüngere Arbeitnehmer keine Betriebszugehörig-
keitszeiten von mehr als 10 oder 15 Jahren auf-
 weisen und würden deshalb mittelbar aufgrund
ihres Alters dis kriminiert. Daher sei für alle Arbeit-
nehmer unabhängig von Alter und Betriebszu-
gehörigkeit die im Gesetz vorgesehene längst-
mögliche Kündigungsfrist von sieben Monaten
einzuhalten. 

Die Entscheidung: Das BAG entschied, dass die
im deutschen Arbeitsrecht vorgesehene Staffe-
lung der Kündigungsfristen nicht gegen europäi-
sches Recht verstößt. Das Differenzierungsziel
der nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit ge-
staffelten Kün digungsfristen bestünde darin, den
Schutz von länger beschäf tigten und damit be-
triebstreuen Arbeitnehmern bei Kündigungen zu
verbessern. Für die Erreichung dieses Ziels sei
die von der Beschäftigungsdauer abhängige Staf-
felung der Kündigungsfristen ein zulässiges Mit-
tel. Die im deutschen Recht für Mitarbeiter mit
einer längeren Betriebszugehörigkeit vorgese-
hene Verlängerung der Kündigungsfrist bevor-
zuge damit zwar häufig auch ältere Arbeitnehmer,
da typischerweise nur diese über lange Betriebs-
 zugehörigkeitszeiten verfügen. Dies sei aber in
Anbetracht der längeren Betriebstreue und auf-
grund von sozialen Erwägungen gerechtfertigt. So
benötigten Mitarbeiter mit einer längeren Be-
triebszugehörigkeit und einem höheren Alter re-
gelmäßig auch mehr Zeit, um eine neue Beschäf-
tigung zu finden. 

Praxistipp: Die Entscheidung hat zu einem in
Kündigungsschutz verfahren häufig thematisierten
Problem Stellung genommen und ausdrücklich
festgestellt, dass die vom Gesetzgeber gewählte
Staffelung der Kündigungsfristen mit europäi-
schem Recht ver einbar ist. Damit können Arbeit-
geber weiterhin auf die gelebte Praxis vertrauen,
dass Mitarbeiter mit steigender Beschäftigungs-
 dauer auch längere Kündigungsfristen genießen.
Allerdings sollte diese Entwicklung weiter beob-
achtet werden. Es kann nicht aus geschlossen
werden, dass sich der EuGH noch einmal mit die-
ser Frage befassen wird. 

Dr. Christian Bitsch, Rechtsanwalt, BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main



newsletter
Personal
Arbeitsrecht Ausgabe 1, März 2015

© Copyright der Inhalte liegen bei BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft MBH 4

BAG: Frage des Arbeitgebers
nach Gewerkschafts zugehörig-
keit kann Koalitionsfreiheit ein-
schränken 

Bundesarbeitsgericht vom 18. November 2014 –
1 AZR 257/13 

Sachverhalt: Der Arbeitgeber ist Mitglied eines
bayerischen Arbeitgeberverbandes. Dieser schloss
im Jahr 2006 mit ver.di und der dbb tarifunion je-
weils gleichlautende Tarifverträge „Nah verkehrs-
betriebe Bayern“. Nach Kündigung der Tarifver-
träge gelang ver.di im Oktober 2010 eine Einigung
mit dem bayerischen Arbeitgeberverband, wo-
durch auch eine Tariflohnerhöhung erzielt wurde.
Die dbb tarifunion hingegen erklärte ihre Ver-
handlungen für gescheitert und drohte mit Streik-
maßnahmen. Daraufhin forderte der Arbeitgeber
die in seinem Unternehmen beschäftigten Arbeit-
 nehmer schriftlich auf, in einem Fragebogen mit-
zuteilen, ob man Mitglied in der Gewerkschaft
Deutscher Lokomotivführer (GDL) sei oder nicht.
Die GDL ist Mitglied der dbb tarifunion. Die GDL
verlangte, es zu unterlassen, die Arbeitnehmer
nach einer Mit gliedschaft in der Gewerkschaft zu
befragen. 

Die Entscheidung: Das BAG gab der GDL inso-
fern Recht, als der Einsatz der Fragebögen in der
konkreten Situation des Tarifstreits unzulässig sei,
da er die grundgesetzlich garantierte Koalitions-
frei heit einschränke. Grund hierfür war im We-
sentlichen der Zeitpunkt des Auskunftsverlangens
des Arbeitgebers (während einer lau fenden Tarif-
auseinandersetzung mit Streikandrohung). Die
gefor derte Auskunft verschaffte dem Arbeitgeber
genaue Kenntnis vom Umfang des Mitgliederbe-
stands der GDL in seinem Betrieb. Eine solche
Befragung ziele nach Art und Weise darauf ab,
den Ver handlungsdruck der GDL unter Zuhilfe-
nahme ihrer Mitglieder zu unterlaufen. Damit sei
die Koalitionsfreiheit verletzt. Der Arbeitge ber
könne sich auch nicht mit dem Argument recht-
fertigen, dass es ihm um die Umsetzung der
 erzielten Tarifeinigung mit ver.di und die damit ver-

bundene Tariflohnerhöhung für eine ihm unbe-
kannte Zahl seiner Mitarbeiter gegangen sei.
Trotz dieser Wertung des BAG wies es die Unter-
lassungsanträge der GDL ab. Die Anträge waren
nicht auf den vorliegenden Sachverhalt be-
schränkt, sondern beinhalteten jede denkbare
Fallgestaltung und waren damit zu weit formuliert.
Die grundlegende Frage, ob der Arbeitgeber in
einem Betrieb mit mehreren anwendbaren Tarif-
verträgen ein generelles Fragerecht nach der Ge-
werkschaftszugehörigkeit besitzt, musste vom
BAG somit nicht entschieden werden. 

Konsequenzen für die Praxis: In Betrieben mit
mehreren anwendbaren Tarifverträgen wirft die
Frage, welches Tarifentgelt welchem Mitarbeiter
zu zahlen ist, besondere Schwierigkeiten auf. Der
Arbeitgeber bleibt meist über die Höhe seiner tat-
sächlichen Zahlungsverpflichtung im Ungewissen.
Die Vorinstanz hatte noch entschieden, dass dem
Arbeitgeber gerade in solchen Betrie ben ein Fra-
gerecht zustehe. Es sei ein sachliches Erforder-
nis für den Arbeitgeber zu klären, ob Arbeitsbe-
dingungen aus einem mit einer bestimmten
Gewerkschaft geschlossenen Tarifvertrag anzu-
wenden sind. Das BAG jedoch urteilte, dass das
Interesse des Arbeitgebers in der konkreten Si-
tuation des Tarifstreits unter Streikandrohung
nicht überwiege. In einer entschärften Situation ist
ein anderes Abwägungsergebnis hingegen auch
nach diesem BAG -Urteil denkbar. Es bleibt abzu-
warten, ob sich die Problematik bereits dadurch
erledigt, dass das vom Kabinett beschlossene Ta-
rifeinheitsgesetz in Kraft tritt. 

Praxistipp: Bereits jetzt können Arbeitgeber der
Entscheidung entnehmen, wie man „richtig“ nach
der Gewerkschaftszugehörig keit fragt. Einerseits
ist das Fragerecht nur während des laufenden Ar-
beitsverhältnisses und außerhalb von Tarifver-
handlungen denk bar. Außerdem empfiehlt es
sich, neutral nach der Zugehörigkeit zu „einer“
Gewerkschaft zu fragen. 

Sarah-Denise van der Walt, LL.M., Rechtsanwältin, 
BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Düsseldorf
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Im Blickpunkt

Mindestlohn schafft gefährliche
Unsicherheit 

Die Einführung des Mindestlohngesetzes (MiLoG)
hat erhebliche Unsicherheit verursacht und Risi-
ken für Arbeitgeber begründet. Gemäß § 19
MiLoG kann ein Verstoß gegen das MiLoG neben
Bußgeldern auch zum Ausschluss von der Teil-
nahme an Vergabe verfahren um öffentliche Auf-
träge führen. In der Praxis stellt sich derzeit die
Frage, welche Höhe das monatliche Bruttoentgelt
haben muss, um MiLoG- konform zu sein. Die
Frage muss sich mit telbar auch für einen Auftrag-
geber stellen, der Dritte beauftragt, zum Beispiel
der Tischler, der zur Erfüllung seines Auftrags aus
Zeitgründen einen anderen Tischler beauftragt. Er
haftet gemäß § 13 MiLoG in Verbindung mit § 14
des Arbeitnehmerentsende gesetzes (AEntG) wie
ein Bürge in Bezug auf die MiLoG -konforme Ver-
gütung der Arbeitnehmer des Dritten, sofern der
Dritte zur Erfüllung eigener Verpflichtungen be-
auftragt wird. 

Berechnung der monatlichen Mindest-
vergütung nach dem MiLoG 

Hier verbirgt sich ein Problem: Sofern eine Ab-
rechnung nach Stun den erfolgt, ist jede Stunde
mit einem Stundensatz von 8,50 Euro brutto zu
vergüten. Wie aber ist das Mindestentgelt bei 
verein barter Monatsvergütung zu ermitteln? 
Der Arbeitgeber liest § 1 Absatz 2 MiLoG und er-
fährt, dass der Bruttostundenlohn mindes tens
8,50 Euro je Zeitstunde beträgt. Er liest dann § 2
Absatz 1 MiLoG und stellt fest, dass der Mindest-
lohn zum Zeitpunkt der vereinbarten Fälligkeit –
am Monatsende, spätestens aber am letz ten
Bankarbeitstag des darauffolgenden Monats – zu
zahlen ist. Der Wortlaut dieser Regelungen lässt
nur den Schluss zu, dass jede gearbeitete Stunde
zum Zeitpunkt der Fälligkeit mit 8,50 Euro brutto
zu vergüten ist. 

Der Arbeitgeber stellt fest, dass es Monate mit 
20 bis 23 Arbeitstagen gibt. Wie berechnet man
nun die MiLoG- konforme Grundvergütung? Man 

könnte stets den Monat mit 23 Arbeitsta gen an-
setzen und die regelmäßige Arbeitszeit pro Ar-
beitstag (z. B. 8 Stunden) mit 8,50 Euro multipli-
zieren. Das ergäbe ein Bruttoent gelt in Höhe von
1.564,00 Euro. Dies wäre zweifellos MiLoG- kon -
form, würde aber bei vielen Arbeitgebern erheb-
liche Mehrkosten auslösen. Alternativ könnte man
auf geringerer Basis kalkulieren und jeden Monat
die Differenz zur tatsächlichen Anzahl an Arbeits-
 tagen ausgleichen, also zum Beispiel bei 21 Ar-
beitstagen nur 1.428,00 Euro auszahlen. Dies
führt jedoch zu einem erheblichen administrativen
Aufwand. Der Gesetzeswortlaut lässt in Bezug auf
die regelmäßige Arbeitszeit keine Ausnahme zu,
sodass danach entweder eine tages-  und stun-
dengenaue Abrechnung im Hin blick auf die regel-
mäßige Arbeitszeit zu erfolgen hat oder aber ein
Sicherheitsabstand einzuhalten und die höchste
Anzahl an mög lichen Arbeitstagen pro Monat der
monatlichen Vergütung zugrunde zu legen ist. 

Neue Stellungnahme des 
Arbeitsministeriums 

Die Problematik wurde dem Bundesministerium
für Arbeit und Soziales (BMAS) vorgelegt, das
überraschend Folgendes hat ver lauten lassen: Es
bestehe im MiLoG die Regelung des § 2 Absatz 2
Satz 1, wonach eine stundengenaue Abrechnung
dann nicht erforderlich sei, wenn der Anspruch auf
den Mindestlohn für die geleisteten Arbeitsstun-
den bereits durch Zahlung des verstetig ten Ent-
gelts erfüllt ist. Dieses verstetigte Entgelt sei wie
folgt zu berechnen: Bei einer Wochenarbeitszeit
von 40 Stunden sollen diese mit 4,33 (durch-
schnittliche Anzahl der Wochen pro Monat) und
anschließend mit 8,50 Euro multipliziert wer-
den, was ein monatliches Entgelt in Höhe von 
1.472,20 Euro brutto ergibt, das als verstetigtes
Monatsentgelt im Falle einer 40-Stunden -Woche
gilt. Das so ermittelte Entgelt ist, zumindest bei
Monaten mit 22 und 23 Arbeitstagen à 8 Stunden,
deutlich geringer als das am Wort laut des MiLoG
ermittelte Entgelt. 

Das Dilemma der Äußerung des BMAS ist, dass
sich § 2 Absatz 2 Satz 1 MiLoG nicht auf die re-
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gelmäßige vertragliche Arbeitszeit bezieht, son-
dern auf „die über die vertraglich vereinbarte Ar-
beits zeit hinausgehenden“ Arbeitsstunden. Dem
Wortlaut der genann ten Vorschrift ist keine gene-
relle Regelung zu entnehmen, dass die regelmä-
ßige Arbeitszeit nicht für jeden Monat zum Fällig-
keit stermin mit dem Mindestlohn zu vergüten 
ist. Die Auffassung des BMAS führt bei einer 
40 Stunden -Woche in einem Monat mit 23 Ar-
beitstagen dazu, dass der Arbeitnehmer ein 
Bruttoentgelt von 1.472,20 Euro erhält, obwohl 
die geleisteten Stunden einen Anspruch von 
1.564,00 Euro brutto begründen würden. Ähnlich
frei wie das BMAS wendet auch die Deutsche
Rentenversicherung Bund in einer Information
vom 30. Dezember 2014 den Gesetzes text an
und kreiert hierbei den Begriff „fiktives Arbeits-
zeitkonto“. 

Konsequenzen für die Praxis

Diese Unklarheiten begründen das Risiko, dass
der Arbeitgeber eine Ordnungswidrigkeit begeht.
Für bestimmte Unternehmen kann dies darüber
hinaus zum Ausschluss von öffentlichen Ver gabe-
verfahren führen. Sofern der Methode des BMAS
und auch der Deutschen Rentenversicherung
Bund gefolgt wird, dürften die genannten Risiken
aber gering sein. Von einem fahrlässigen Verstoß
gegen das MiLoG kann nicht die Rede sein, wenn
die Auffassung des federführenden Ministeriums
umgesetzt wird. Arbeitnehmer könnten jedoch ir-
gendwann Entgelt nachfordern, denn Ansprüche
nach dem MiLoG werden nicht von sogenannten
Verfallklauseln erfasst. Die Entwicklungen in
Rechtsprechung und Literatur zu diesem The-
menkreis sind in jedem Fall aufmerksam zu ver-
folgen. Wir werden Sie darüber weiter unterrich-
ten. 

Dr. Thomas Barthel, Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Arbeitsrecht, BEITEN BURKHARDT Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH, Berlin 

Khayreddin Karboul, Rechtsanwalt, 
BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Berlin

Handlungsbedarf bei der 
Unternehmensmitbestim mung
– mögliche kurzfristige 
Gesetzesänderung des Mitbe-
stimmungs - und des Drittelbe-
teiligungsgesetzes (Schwellen-
wertabsenkung) 

Im Koalitionsvertrag ist hinsichtlich der unterneh-
merischen Mit bestimmung, d. h. der Beteiligung
der Arbeitnehmer und Arbeit nehmervertreter an
der Zusammensetzung des Aufsichtsrats, nur die
„Geschlechterquote“ enthalten. Eine sonstige Än-
derung der Mitbestimmungsgesetze war im Ko-
alitionsvertrag nicht vorgese hen. Auf Initiative der
SPD könnten jedoch kurzfristig die bisheri gen ge-
setzlichen Schwellenwerte abgesenkt werden,
worauf der anerkannte Arbeitsrechtsprofessor
Volker Rieble in einem Kurzauf satz im Betriebs-
 Berater (BB 2014, 2997) hingewiesen hat. Eine
derartige Gesetzesänderung hätte ganz erhebli-
che praktische Auswirkungen, da dann eine Viel-
zahl bisher mitbestimmungs freier Unternehmen
zukünftig der Unternehmensmitbestimmung un-
terliegen könnten. Die mögliche Gesetzesände-
rung könnte ggf. schnell umgesetzt werden, um
den Strategien zur Vermeidung der unternehme-
rischen Mitbestimmung keine Zeit zu lassen und
die Umgehungsmöglichkeiten damit zu erschwe-
ren. Unternehmen bzw. Konzerne sollten vor die-
sem Hintergrund überprüfen, ob für sie Hand-
lungsbedarf besteht. 

Derzeitige Rechtslage/Schwellenwerte 

„Unternehmerische Mitbestimmung“ bedeutet,
dass in Unterneh men mit Sitz in Deutschland und
in einer bestimmten Rechtsform, wie der AG oder
der GmbH, ein mit Vertretern der Arbeitnehmer
besetzter Aufsichtsrat zu bilden ist, wenn die
Schwelle einer bestimmten Anzahl von regel-
mäßig beschäftigten Arbeitnehmern überschritten
ist. Der Aufsichtsrat ist – nach derzeitiger Rechts-
lage – bei in der Regel mehr als 500 beschäftig-
ten Arbeitnehmern – zu einem Drittel (Drittelbe-
teiligungsgesetz, DrittelbG) bzw. – bei regel mäßig
mehr als 2.000 beschäftigten Arbeitnehmern – zur
Hälfte (Mitbestimmungsgesetz, MitbestG) aus Ar-
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beitnehmervertretern (Arbeitnehmer, Gewerk-
schaftsmitglieder) zu besetzen. Bei den Arbeit-
nehmerzahlen wird auf das Unternehmen, unter
bestimmten Zurechnungsvoraussetzungen auch
auf den Konzern abgestellt. Die unternehmeri-
sche Mitbestimmung ist nicht auf Tendenzunter-
 nehmen und  -konzerne anwendbar. 

Mögliche kurzfristige Absenkung der 
Schwellenwerte 

Diese Einschränkung der unternehmerischen
Freiheit wird von Arbeitgebern häufig kritisch ge-
sehen. Viele Unternehmen achten deshalb dar-
auf, dass die Voraussetzungen der Anwendbar-
keit der Mitbestimmungsgesetze nicht vorliegen.
Auch dies hat dazu geführt, dass die Anzahl der
Unternehmen mit paritätischer Mitbe stimmung in
den letzten Jahren stetig gesunken ist. Auf Initia-
tive der SPD könnte die unternehmerische Mitbe-
stimmung und damit die Beteiligung der Arbeit-
nehmer in den Aufsichtsratsgremien gestärkt
werden, indem insbesondere die Schwellenwerte
von 2.000 auf 1.000 bei der paritätischen Mitbe-
stimmung (MitbestG) und von 500 auf 250 bei der
Drittelbeteiligung (DrittelbG) abge senkt werden.

Konsequenzen für die Praxis 

Die Absenkung der Schwellenwerte würde mit In-
krafttreten der Gesetzesänderung dazu führen,
dass schlagartig eine Vielzahl von derzeit mitbe-
stimmungsfreien Unternehmen mit regelmäßig
250 bis 500 Arbeitnehmern unter das Drittelbetei-
ligungsgesetz fallen und Unternehmen, die der-
zeit regelmäßig zwischen 1.000 und 2.000 Arbeit-
nehmern beschäftigen, schlagartig der paritä-
tischen Mitbestimmung unterliegen. Um „Umge-
hungsstrategien“ zu erschweren und das Ziel der
Stärkung der unternehmerischen Mitbestimmung
nicht zu gefährden, ist zu befürchten, dass ein
derartiges Gesetz kurzfristig in Kraft treten könnte.

Praxistipp 

Unternehmen müssen der Einschränkung der un-
ternehmerischen Freiheit und den beschriebenen
Folgen nicht tatenlos zusehen. Es gibt zahlreiche
Gestaltungsmöglichkeiten, frühzeitig einer mög-
li chen Unternehmensmitbestimmungsstärkung
entgegenzutreten: Zum Beispiel den Wechsel der

Rechtsform (SE, österreichische GmbH etc.), die
Unterschreitung der Schwellenwerte (z. B. Bil-
dung von Schwestergesellschaften), die Sitzver-
lagerung oder die grenz überschreitende Ver-
schmelzung etc. Ein rechtzeitiges Handeln ist
auch deshalb erforderlich, da bei einigen Vermei-
dungsstrategien bereits erworbene Mitbestim-
mungsrechte geschützt werden und als „Status
quo“ beizubehalten sind. Gestaltungs - und Ver-
mei dungsstrategien bei der unternehmerischen
Mitbestimmung sind insbesondere unter arbeits-
rechtlichen, aber auch unter steuer - und gesell-
schaftsrechtlichen Gesichtspunkten zu analysie-
ren.

Dr. Wolfgang Lipinski, Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Arbeitsrecht, BEITEN BURKHARDT Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH, München 

Dr. Erik Schmid, Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Arbeitsrecht, BEITEN BURKHARDT Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH, München 

Wenn plötzlich die Künstler-
sozialkasse klingelt – wer jetzt
aufpassen muss 

Im Schatten des Mindestlohngesetzes ist zum 
1. Januar 2015 ein ebenso unscheinbares wie
 unaussprechbares weiteres Gesetz in Kraft ge-
treten: Das sog. Künstlersozialabgabestabili-
sierungs gesetz (kurz: KSAStabG). Ziel des Ge-
setzes ist es, künftig eine gewissenhaftere und
vor allem deutlich verbesserte Erfüllung der
Melde - und Abgabeverpflichtungen aus dem
Künstlersozialversi cherungsgesetz (KSVG) zu er-
reichen und so eine Verbesserung der Ein-
nahmesituation der Künstlersozialkasse (KSK) 
herzustellen. Dabei lässt das neu erlassene KSA-
StabG die generellen Regelun gen zur Abgabe-
pflicht aus dem KSVG zwar weitgehend unverän-
 dert, es implementiert mit der Künstlersozialkasse
aber eine neue (zusätzliche) Prüfbehörde und
stellt überdies Regelungen zum Prüfverfahren
auf, insbesondere der Häufigkeit der Prüfungen.
Zudem wurde eine Geringfügigkeitsgrenze in das
Gesetz einge fügt, die aber wohl schon bei kleine-
ren Aufträgen innerhalb eines Jahres deutlich
überschritten sein dürfte. 
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Zum Hintergrund 

Die KSK ist eine Einrichtung für selbstständige
Künstler und Pub lizisten, durch deren Leistungen
diese einen ähnlichen Schutz genießen sollen,
wie dies für Arbeitnehmer im Bereich der Sozial-
 versicherung der Fall ist. Die Beiträge für die KSK
werden dabei ungefähr so verteilt, dass sie zur
Hälfte von den Versicherten ge tragen werden.
Von der anderen Hälfte werden ca. 20% vom
Bund übernommen, die restlichen 30% sind von
den Unternehmen zu tragen, die Leistungen von
Künstlern und Publizisten in Anspruch nehmen.
Der Begriff des Künstlers und Publizisten ist dabei
insge samt sehr weit gefasst. So können unter an-
derem Grafiker, Foto grafen, Werbedesigner, Ka-
meraleute, Produzenten, Texter und Sprecher
unter den Künstlerbegriff des KSVG fallen. 

Bei den abgabenpflichtigen Unternehmen handelt
es sich zunächst um die im KSVG explizit ge-
nannten Unternehmen wie beispielsweise Ver-
lage, öffentliche und private Rundfunk-  und Fern-
sehsender, Theater sowie Unternehmen der
Werbebranche. Auch erfasst sind Museen, Gale-
rien und der Kunsthandel. Da diese Unternehmen
als sog. typische Verwender bereits ohne weite-
 ren Anlass in den Anwendungsbereich des Ge-
setzes fallen, ist ihnen ihre Abgabepflicht meist
bekannt und es wird ihr im Grund satz auch nach-
gekommen. Abgabepflichtig sind nach dem KSVG
außerdem – und hier wird es schon etwas diffuser
– alle Unter nehmen, die nicht nur gelegentlich Leis-
tungen selbstständiger Künstler oder Publizisten
in Anspruch nehmen und deren Leistung zur Wer-
bung oder Öffentlichkeitsarbeit nutzen (sog. Ei-
genwerber). Unter die Eigenwerbung können zum
Beispiel der unternehmens eigene Internetauftritt
sowie Flyer, Broschüren oder Newsletter fallen,
wenn sie mit Hilfe eines selbstständigen Künst-
lers bzw. Publizisten umgesetzt werden. Zuletzt
fallen – und hier wird es dann endgültig undurch-
sichtig – auch solche Unternehmen unter die 
Abgabepflicht, die nicht nur gelegentlich Aufträge
an Künstler und Publizisten erteilen, um deren 
Leistungen für Zwecke des Unternehmens zu nut-
zen, beispielsweise durch den Auftritt eines Ko-
mikers auf einer Kundenveranstaltung. 

Als „nicht nur gelegentlich“ definiert das Gesetz
dabei alles, was mehr als drei Veranstaltungen im

Kalenderjahr übersteigt. Eine nur gelegentliche
Auftragserteilung liegt seit dem 1. Januar 2015
nun auch vor, wenn die Summe der abgabe-
pflichtigen Entgelt zahlungen aus Aufträgen im Ka-
lenderjahr eine Bagatellgrenze von 450 Euro nicht
übersteigt. In diesem Fall solle es auch nicht auf
die Anzahl der Beauftragungen ankommen. Diese
Bagatellgrenze greift aber nur im Bereich der ty-
pischen Verwender sowie der Eigenwerber. 

Für die Abgabepflicht eines Unternehmens kommt
es überdies nicht darauf an, ob der Künstler bzw.
Publizist, der die Leistung erbringt, überhaupt
selbst nach dem KSVG versicherungspflichtig ist.
Keine Abgabepflicht besteht jedoch, wenn Zah-
lungen an juris tische Personen geleistet werden,
so dass die Künstlersozialab gabe nur fällig wird,
wenn Zahlungen an eine natürliche Person geleis-
tet werden. Auch unterfallen nicht alle Rech-
nungsposten, die ein Künstler bzw. Publizist in
Rechnung stellt, der Abgabepflicht. 

Änderungen des Prüfverfahrens 

Das KSAStabG regelt seit dem 1. Januar 2015 die
Durchführung der Prüfungen bei möglicherweise
abgabepflichtigen Unterneh men und insbeson-
dere die Zuständigkeit für diese Prüfungen. War
die Prüfung der Pflichten aus dem KSAStabG bis-
lang den Renten versicherungsträgern vorbehal-
ten, so ist seit Jahresbeginn neben den Ren-
tenversicherungsträgern die Künstlersozialkasse
selbst für das Beitreiben ihrer Beiträge zuständig.
Die Künstlersozialkasse ist damit nicht mehr län-
ger darauf angewiesen, dass eine andere Be-
hörde für sie tätig wird, sondern kann in Zukunft
selbst aktiv werden. Zu diesem Zweck wird bei
der Künstlersozialkasse eine eigene Prüfgruppe
gebildet, die branchenspezifisch Schwerpunkt prü-
fungen und anlassbezogene Prüfungen durch-
führen soll. Es gehört also wenig Phantasie dazu,
um sich vorzustellen, dass es in Zukunft deutlich
häufiger Betriebsprüfungen geben wird. 

Zudem sieht das Gesetz Zeiträume vor, innerhalb
derer die Erfül lung der Verpflichtungen bei den
Unternehmen geprüft werden soll. Da bis zum 
31. Dezember 2014 gesetzlich keine zeitlichen
Vorgaben zur Überprüfung der Einhaltung der Ab-
gabepflichten nor miert waren, ist von einem star-
ken Anstieg der Prüfungstätigkeit auszugehen,
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damit die gesetzliche Vorgabe erfüllt wird. Damit
wer den in der Zukunft wohl auch Unternehmen
mit der Prüfkommis sion zu tun haben, die bislang
von dieser nicht behelligt wurden. Wenn die ge-
setzliche Vorgabe strikt eingehalten wird, so wer-
den in Zukunft pro Jahr 410.000 Arbeitgeber zu
überprüfen sein. Durch die gesetzlichen Verjäh-
rungsregelungen kann bei einer Prüfung grund-
sätzlich der Zeitraum der letzten vier Jahre be-
trachtet wer den, so dass im Jahr 2015 mögliche
Ansprüche aus dem Jahr 2010 noch nicht verjährt
sind. Daher sind hohe Beitragsnachforderungen
möglich und unter Umständen auch Bußgelder
fällig. 

Fazit

Auf Grund der neu erworbenen Schlagkraft der
KSK ist von einem rasanten Anstieg der Kon-
trollen im Rahmen der Künstlersozialab gabe aus-
zugehen. Dennoch besteht auch nach der Ver-
schärfung der Kontrollen noch Gestaltungs-
spielraum für betroffene Unter nehmen. Für Un-
ternehmen, die bisher ihre Abgabeverpflichtun gen

zur Künstlersozialkasse grundsätzlich erfüllt
haben, kann es beispielsweise von Interesse sein,
die Richtig  und Vollständigkeit ihrer Abgabenlast
zu überprüfen und/oder diese durch bestimmte
Handgriffe zu reduzieren. Unternehmen, die sich
bisher noch nicht mit dem Thema KSK beschäftigt
haben, sollten genau prüfen, ob Handlungsbedarf
besteht, um ein böses Erwachen bei der ersten
Betriebsprüfung durch die KSK zu vermeiden. Ins-
gesamt gilt: Wer bisher darauf vertraut hat, Be-
triebsprüfungen durch die KSK seien kein Thema,
sollte diese Haltung überdenken. Denn immerhin
ist ein Verstoß gegen die dem Unternehmen im
Rahmen des KSVG obliegenden Pflichten (Abga-
ben -, Melde- , Aufzeichnungs- , Aus kunfts - und
Vorauszahlungspflicht) als Ordnungswidrigkeit mit
einer Geldbuße bis hin zu 50.000 Euro belegt. 

Dr. Kathrin Kentner, Rechtsanwältin und Fachanwältin
für Arbeitsrecht, BEITEN BURKHARDT Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH, München 

Martin Biebl, Rechtsanwalt, BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München


